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 § 1 Geltungsbereich

(1)  Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern 
im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB. Entgegenstehende oder von unseren 
Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers 
erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich schriftlich der Geltung 
zustimmen. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch, wenn wir in 
Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen 
abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den 
Besteller vorbehaltlos ausführen.

(2)  Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks 
Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem 
Vertrag schriftlich niedergelegt.

(3)  Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer 
(einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben 
in jedem Fall Vorrang vor diesen Verkaufsbedingungen. Für den Inhalt 
derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, 
ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung 
maßgebend.

 § 2 Angebot & Angebotsunterlagen

(1) Sofern eine Bestellung als Angebot gemäß Paragraf 145 BGB 
anzusehen ist, können wir diese innerhalb von zwei Wochen 
annehmen.

(2)  An allen Mustern, Kostenvoranschlägen, Entwürfen, Abbildungen, 
Zeichnungen, Kalkulationen und anderen Unterlagen körperlicher, 
wie unkörperlicher Art, auch in elektrischer Form, besteht zu 
unseren Gunsten Eigentums- und Urheberrecht. Sämtliche 
Eigentums-, Urheber- sowie Schutzrechte dürfen vom Käufer nur 
nach unserer vorherigen schriftlichen Einwilligung benutzt oder an 
Dritte weitergegeben werden, völlig unabhängig davon, ob diese 
unsererseits als vertraulich gekennzeichnet wurden. 

 § 3 Zahlungen, Zahlungsbedingungen & 
Zahlungsverzug

(1)  Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten 
unsere Preise ab Werk ausschließlich Verpackung und zuzüglich 
Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. Kosten der Verpackung 
werden gesondert in Rechnung gestellt.

(2)  Wird keine abweichende Vereinbarung getroffen ist die Zahlung ohne 
jeden Abzug auf das umseitig genannte Konto an uns zu leisten, und 
zwar in Höhe einer Anzahlung von 50 % nach Vertragsschluss.

(3)  Wird keine abweichende Vereinbarung getroffen ist die Zahlung des 
restlichen vollständigen Vertragspreises an uns zu leisten, sobald wir 
Lieferbereitschaft anzeigen.

(4)  Ein Skontoabzug ist nur bei einer besonderen schriftlichen 
Vereinbarung mit uns zulässig, ansonsten ausgeschlossen. 

(5)  Gerät der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, gelten die gesetzlichen 
Regelungen und steht uns für weitere Lieferungen und Leistungen 
das Zurückbehaltungsrecht zu. Befindet sich der Käufer uns 
gegenüber mit irgendwelchen Zahlungsverpflichtungen im Verzug, so 
werden alle bestehenden Forderungen sofort fällig.

(6)  Der Kunde ist zur Aufrechnung, auch wenn Mängelrügen oder 
Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, 
wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, von uns 
anerkannt wurden oder unstreitig sind. Zur Ausübung eines 

Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur befugt, wenn sein 
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

(7)  Der Besteller kommt hinsichtlich des noch offenen Vertragspreises 
in Zahlungsverzug, soweit er die Vertragssache (unsere Leistung) 
nicht innerhalb von 10 Tagen nach Mitteilung, dass unsere Leistung 
abholbereit ist, gegen Andienung der Übereignung ab Werk Zug um 
Zug gegen Bezahlung bezahlt, § 286 Abs. 2 Nr. 2 BGB.

(8)  Verzugseintritt nach anderen gesetzlichen Bestimmungen bleibt 
hiervon unberührt.

 § 4 Lieferzeit & Lieferverzögerung

(1)  Liefertermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich 
vereinbart worden sind, sind ausschließlich unverbindliche Angaben. 
Ihre Einhaltung durch uns setzt voraus, dass alle kaufmännischen 
und technischen Fragen zwischen den Vertragsparteien geklärt 
sind und der Kunde alle ihm obliegenden Verpflichtungen, 
wie zum Beispiel Beibringung der erforderlichen behördlichen 
Bescheinigungen oder Genehmigungen oder die Leistung von 
Anzahlungen erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, so verlängert sich die 
Lieferzeit angemessen. Dies gilt nicht, soweit wir die Verzögerung zu 
vertreten haben.

(2)  Die Einhaltung der Lieferzeit steht unter dem Vorbehalt richtiger und 
rechtzeitiger Selbstbelieferung. Sich abzeichnende Verzögerungen 
teilen wir sobald als möglich mit.

(3)  Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft 
sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den 
uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger 
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche 
oder Rechte bleiben vorbehalten.

(4)  Sofern die Voraussetzungen von Absatz (3) vorliegen, geht die Gefahr 
eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung 
der Vertragssache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem 
dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.

(5)  Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, auf Streiks 
oder sonstige Ereignisse, die außerhalb unseres Einflussbereichs 
liegen, zurückzuführen, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. 
Wir werden dem Besteller den Beginn und das Ende derartiger 
Umstände baldmöglichst mitteilen.

(6)  Der Besteller kann ohne Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten, wenn 
uns die gesamte Leistung vor Gefahrübergang endgültig unmöglich 
wird. Der Besteller kann darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten, 
wenn bei einer Bestellung die Ausführung eines Teils der Lieferung 
unmöglich wird und er ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung 
der Teillieferung hat. Ist dies nicht der Fall, so hat der Besteller den 
auf die Teillieferung entfallenden Vertragspreis zu zahlen. Dasselbe 
gilt bei Unvermögen des Lieferers. 

 Tritt die Unmöglichkeit oder das Unvermögen während des 
Annahmeverzuges ein und ist der Kunde für diese Umstände allein 
oder weit überwiegend verantwortlich, bleibt er zur Gegenleistung 
verpflichtet.

(7)  Setzt der Besteller uns – unter Berücksichtigung der gesetzlichen 
Ausnahmefälle – nach Fälligkeit eine angemessene Frist zur Leistung 
und wird die Frist nicht eingehalten, ist der Besteller im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften zum Rücktritt berechtigt. Er verpflichtet 
sich, auf unser Verlangen in angemessener Frist zu erklären, ob er 
von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch macht.
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 § 5 Gefahrenübergang bei Versendung

(1)  Sofern sich aus dem Vertrag nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab 
Werk“ vereinbart.

(2)  Nicht bezahlte Verpackungsmaterialien hat der Kunde auf seine 
Kosten zurückzusenden.

(3)  Auf Wunsch und Kosten des Bestellers, werden wir eine Lieferung, 
die mangels anderweitiger Vereinbarung stets auf Kosten und 
auf Gefahr des Kunden erfolgt, durch eine Transportversicherung 
eindecken. Die anfallenden zusätzlichen Kosten trägt der Kunde.

 § 6 Mängelhaftung

(1)  Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser 
seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und 
Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

(2) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, 
gerechnet ab Gefahrenübergang.

(3)  Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung 
von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher 
Beeinträchtigung der Brauchbarkeit.

(4)  Im Rahmen der Nacherfüllung sind wir zu einer erneuten Erbringung 
der Leistungen bzw. zu einer Neuherstellung der Vertragssache nicht 
verpflichtet. Das Verlangen des Kunden auf Nachbesserung hat 
schriftlich zu erfolgen.

(5)  Bei berechtigter fristgemäßer Mängelrüge ist die Ware kostenfrei von 
dem Kunden in unser Werk zurückzusenden und wird nach unserer 
Wahl unentgeltlich ausgebessert oder durch einwandfreie Ware 
ersetzt. 

(6)  Für die Nacherfüllung ist uns eine Frist von mindestens 6 Wochen 
einzuräumen. Schlägt die Nachbesserung fehl, so steht dem 
Kunden das Recht zu, zu mindern oder nach seiner Wahl vom 
Vertrag zurückzutreten. Ist die Leistung nachzubessern, so ist ein 
Fehlschlagen der Nachbesserung frühestens nach dem erfolglosen 
zweiten Versuch gegeben. Unberührt bleibt das Recht des Kunden, 
nach diesen Bedingungen Schadensersatz zu verlangen.

(7)  Die zum Zwecke der Nachbesserung erforderlichen Aufwendungen 
trägt der Kunde, soweit sie sich dadurch erhöhen, dass die 
Leistungen bzw. die Vertragssache an einen anderen Ort als unser 
Werk verbracht werden bzw. verbracht worden sind.

(8)  Unbeschadet weiterer Ansprüche unsererseits hat uns der Kunde 
im Falle einer unberechtigten Mängelrüge die Aufwendungen zur 
Prüfung und – soweit verlangt – zur Beseitigung des Mangels zu 
ersetzen.

(9) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der 
Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 
Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist 
die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schaden begrenzt.

(10) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir 
schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; auch 
in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(11) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die 
zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

(12) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die 
Haftung ausgeschlossen.

(13)  Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz ist – ohne 
Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten 
Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für 
Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, 
wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer 
Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.

(14)  Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der Kunde anstelle 
eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens, statt der Leistung Ersatz 
nutzloser Aufwendungen verlangt.

(15)  Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen 
oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche 
Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, 
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

 § 7 Eigentumsvorbehaltssicherung

(1)  Bis zur Erfüllung aller Forderungen, die uns gegen den Kunden 
jetzt oder zukünftig zustehen, bleibt die gelieferte Ware unser 
Eigentum. Im Falle des vertragswidrigen Verhaltens des Kunden, 
z.B. Zahlungsverzug, haben wir nach vorheriger Setzung einer 
angemessenen Frist das Recht, die Vorbehaltsware zurückzunehmen. 
Nehmen wir die Vorbehaltsware zurück, stellt dies keinen Rücktritt 
vom Vertrag dar. Pfänden wir die Vorbehaltsware, ist dieses ein 
Rücktritt vom Vertrag. Wir sind berechtigt, die Vorbehaltsware nach 
der Rücknahme zu verwerten. Nach Abzug eines angemessenen 
Betrages für die Verwertungskosten, ist der Verwertungserlös mit 
den uns vom Kunden geschuldeten Beträgen zu verrechnen. 

(2)  Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht 
auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. 
Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen 
Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu 
versichern. Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt 
werden, hat der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig 
auszuführen. 

(3)  Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde 
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 
771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns 
die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß 
§ 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen 
Ausfall.

(4)  Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware 
im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Er tritt uns jedoch 
bereits jetzt alle Forderungen in Höhe der Faktura-Endbetrages 
(einschließlich Mehrwertsteuer) unserer Forderung ab, die ihm 
aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte 
erwachsen. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch 
nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung 
selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten 
uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde 
seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen 
nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein 
Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens 
gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, 
so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen 
Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug 
erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen 
aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

(5)  Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer 
Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache 
mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.

(6)  Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf 
Verlangen des Bestellers freizugeben, soweit ihr Wert die zu 
sichernden Forderungen um mehr als 15 % übersteigt.

 § 8 Gerichtsstand & Erfüllungsort

(1)  Gerichtsstand ist unser Geschäftssitz, wir sind jedoch berechtigt, 
den Kunden auch an seinem Wohnsitz-Gericht zu verklagen.

(2)  Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich 
ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland 
geltenden Recht, insbesondere nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch 
und Handelsgesetzbuch. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist 
ausgeschlossen.

(3)  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist 
unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

 walkingboxes GmbH, Kopenhagener Str. 35-57, 13407 Berlin 
Berlin, Dezember 2022
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 §1. Geltungsbereich und Anbieter

(1)  Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle 
Bestellungen, die Kunden bei dem Online-Shop  
www.walkingboxes.de/erlesenes-foodtruck-zubehoer tätigen.

(2)  Das Warenangebot in unserem Online-Shop richtet sich 
ausschließlich an Kunden, die als Unternehmer im Sinne von § 14 
Abs. 1 BGB anzusehen sind, also bei Abschluss des Vertrages in 
Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen 
Tätigkeit handelt.

(3)  Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen 
ausschließlich auf der Grundlage dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie 
nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Der Einbeziehung 
von Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden, die unseren 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen widersprechen, wird schon jetzt 
widersprochen.

 §2. Vertragsschluss und Preise

(1)  Mit Abschluss der Bestellung des Kunden in unserem Online-
Shop gibt der Kunde ein verbindliches Kaufangebot ab. Soweit wir 
anschließend eine automatisierte Eingangsbestätigung versenden, 
stellt dies noch keine Annahme des Kaufangebots des Kunden 
dar. Ein Kaufvertrag über die Ware kommt erst zustande, wenn wir 
ausdrücklich die Annahme des Kaufangebots erklären oder wenn 
wir die Ware ohne vorherige ausdrückliche Annahmeerklärung 
aussondern und an den Kunden versenden.

(2) Die in unserem Online-Shop angegebenen Preise sind Netto-Preise. 
Hinzu tritt die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer. 

(3) Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils angegebenen 
Versandkosten.

 §3. Zahlungsbedingungen; Verzug

(1)  In unserem Online-Shop sind die für den jeweiligen Kunden 
auswählbaren Zahlungsmethoden jeweils angegeben. 

(2)  Alle Zahlungen sind innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungstellung 
zu leisten. 

(3)  Für den Fall der Zahlung per Kreditkarte wird der Kaufpreis zum 
Zeitpunkt der Bestellung auf der Kreditkarte des Kunden reserviert 
(„Autorisierung“). Die tatsächliche Belastung des Kreditkartenkontos 
des Kunden erfolgt in dem Zeitpunkt, in dem wir die Ware an den 
Kunden versenden.

(4)  Bei Zahlung per Lastschrift hat der Kunde ggf. die Kosten zu tragen, 
die infolge einer Rückbuchung einer Zahlungstransaktion mangels 
Kontodeckung oder aufgrund vom Kunden falsch übermittelter 
Daten der Bankverbindung entstehen.

(5)  Gerät der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, ist er zur Zahlung der 
gesetzlichen Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über 
dem Basiszinssatz verpflichtet. Außerdem besteht ein Anspruch auf 
Zahlung einer Pauschale in Höhe von 40 Euro. Die Geltendmachung 
weiteren Schadensersatzes bleibt vorbehalten.

(6) Wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht pünktlich 
nachkommt oder sich herausstellt, dass seine finanziellen 
Verhältnisse für eine etwa erfolgte Kreditgewährung oder Stundung 
nicht mehr genügen, sind wir berechtigt, alle offenen Forderungen 
sofort fällig zu stellen oder Sicherheitsleistung zu verlangen.

§4. Aufrechnung/Zurückbehaltungsrecht

(1)  Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur dann zu, wenn 
seine Gegenforderung rechtskräftig festgestellt worden ist oder von 
uns nicht bestritten wird.

(2) Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur geltend machen, 
soweit seine Gegenforderung auf demselben Vertragsverhältnis 
beruht.

(3) Wir können ein Zurückbehaltungsrecht gegenüber allen künftigen, 
auch anerkannten Bestellungen des Kunden geltend machen, wenn 
der Kunde seinen Zahlungspflichten nicht nachkommt. 

 §5. Lieferung, Transportgefahr, Liefertermine

(1)  Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung der 
Ware auf Ihren Wunsch von unserem Lager an die von Ihnen 
angegebene Adresse. Die Lieferung von Speditionsware erfolgt frei 
Bordsteinkante, soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist.

(2) Die Gefahr geht mit der Übergabe der Ware an den Spediteur, 
Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestellten 
Dritten auf den Kunden über. Die Übergabe beginnt zeitgleich mit 
dem Verladevorgang. Ein Annahmeverzug des Kunden führt zum 
Gefahrübergang. 

(3) Wir werden von unserer Leistung frei, soweit wir im Rahmen 
eines kongruenten Deckungsgeschäfts von unseren Zulieferern 
selbst nicht rechtzeitig beliefert wurden, es sei denn, wir haben 
die Nichtlieferung selbst zu vertreten. Der Kunde wird über die 
fehlende Belieferung unverzüglich informiert und die Gegenleistung 
unverzüglich erstattet.

(4) Sofern Vorkasse vereinbart ist, stehen angegebene Liefertermine 
unter dem Vorbehalt rechtzeitiger Zahlung. Bei verspäteter Zahlung 
verschiebt sich der Liefertermin entsprechend. 

(5) Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit dem Kunden dies unter 
Abwägung der beiderseitigen Interessen zumutbar ist. Zusätzliche 
Versandkosten gehen zu unseren Lasten. Die Gefahr geht mit 
Übergabe der jeweiligen Teillieferung auf den Kunden über. Sofern 
wir mit ausstehenden Teilleistungen in Verzug geraten oder uns 
die Lieferung ausstehender Teilleistungen nicht möglich ist, ist der 
Kunde dazu berechtigt, vom Vertrag insgesamt zurückzutreten oder 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung der gesamten Verbindlichkeit 
zu verlangen, sofern er kein Interesse an der Teillieferung hat.

 

2. Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und  
Geschäftsbedingungen zum B2B Online-Shop
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 §6. Eigentumsvorbehalt

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum vollständigen 
Ausgleich aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung 
vor. Vor Übergang des Eigentums an der Vorbehaltsware ist eine 
Verpfändung oder Sicherheitsübereignung nicht zulässig.

(2)  Der Kunde darf die Ware im ordentlichen Geschäftsgang 
weiterverkaufen. Für diesen Fall tritt der Kunde bereits jetzt alle 
Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages, die dem Kunden aus 
dem Weiterverkauf erwachsen, an uns ab. Wir nehmen die Abtretung 
an. Der Kunde bleibt jedoch zur Einziehung der Forderungen 
ermächtigt. Soweit der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen 
nicht ordnungsgemäß nachkommt, behalten wir uns das Recht vor, 
Forderungen selbst einzuziehen.

(3)  Bei Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware erwerben 
wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten 
Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung.

(4)  Wir verpflichteten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf 
Verlangen insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer 
Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % 
übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt 
uns.

 §7. Gewährleistung

(1) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, richten sich 
die Gewährleistungsansprüche des Kunden nach den gesetzlichen 
Bestimmungen des Kaufrechts (§§ 433 ff. BGB) mit den in den 
folgenden Absätzen bestimmten Modifikationen.

(2) Für die Beschaffenheit der Ware sind nur unsere eigenen Angaben 
und die Produktbeschreibung des Herstellers verbindlich, nicht 
jedoch öffentliche Anpreisungen und Äußerungen und sonstige 
Werbung des Herstellers. Muster, Materialbeschaffenheiten und 
Struktur der Produkte können von den Angaben im Online-Shop 
abweichen. Unsere Angaben zum Gegenstand der Lieferung oder 
der Leistung einschließlich der Abbildungen sind nur annähernde 
Beschreibungen, soweit nicht für den vertraglichen Zweck eine 
genaue Übereinstimmung erforderlich ist.

(3) Sie sind verpflichtet, die Ware mit der gebotenen Sorgfalt auf 
Qualitäts- und Mengenabweichungen zu untersuchen und uns 
offensichtliche Mängel unverzüglich nach Empfang der Ware 
anzuzeigen. Dies gilt auch für später festgestellte verdeckte 
Mängel ab Entdeckung. Bei Verletzung der Untersuchungs- und 
Rügepflicht ist die Geltendmachung der Gewährleistungsansprüche 
ausgeschlossen.

(4) Bei Mängeln leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung (Nacherfüllung). Im Falle der 
Nachbesserung müssen wir nicht die erhöhten Kosten tragen, 
die durch die Verbringung der Ware an einen anderen Ort als 
den Erfüllungsort entstehen, sofern die Verbringung nicht dem 
bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware entspricht.

(5) Schlägt die Nacherfüllung zweimal fehl, kann der Kunde nach seiner 
Wahl Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten.

(6) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware. 
Diese Beschränkung gilt nicht für Ansprüche aufgrund von Schäden 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
oder aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt 
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 
regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflicht) sowie für Ansprüche 
aufgrund von sonstigen Schäden, die auf einer vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von uns oder unseren 
Erfüllungsgehilfen beruhen.

(7) Sollte im Einzelfall die Lieferung gebrauchter Produkte zwischen 
uns und dem Kunden vereinbart werden, geschieht dies unter 
Ausschluss jeglicher Gewährleistung.

 §8. Haftung

(1)  Unbeschränkte Haftung: Wir haften unbeschränkt für 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie nach Maßgabe des 
Produkthaftungsgesetzes. Für leichte Fahrlässigkeit haften wir 
bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der 
Gesundheit von Personen.

(2)  Im Übrigen gilt folgende beschränkte Haftung: Bei leichter 
Fahrlässigkeit haften wir nur im Falle der Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen (Kardinalpflicht). 
Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist der Höhe nach 
beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schäden, 
mit deren Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. 
Diese Haftungsbeschränkung gilt auch zugunsten unserer 
Erfüllungsgehilfen.

 §9. Schlussbestimmungen

(1)  Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam 
sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der anderen 
Bestimmungen im Übrigen nicht berührt.

(2)  Auf Verträge zwischen uns und Ihnen ist ausschließlich deutsches 
Recht anwendbar unter Ausschluss der Bestimmungen der United 
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 
(CISG, „UNKaufrecht“). 

(3)  Sind Sie Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so gilt Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit Verträgen zwischen 
uns und den Kunden an unserem Geschäftssitz.

 walkingboxes GmbH, Kopenhagener Str. 35-57, 13407 Berlin 
Berlin, Dezember 2022

 


